
Informationspflichten bei einer Erhebung von Daten bei der be-
troffenen Person Art. 13 DSGVO 

 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Kommunikation (Verträge, Bescheide, Rechnungen, Informationen, Ausschreibungen, Ein-
ladungen und sonstiger Schriftverkehr) mit Händlern, Künstlern und anderen Auftragneh-
mern. 

 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung: 
 
Stadt Freiberg, Obermarkt 24, 09599 Freiberg 
Tel.:03731/ 273-0, E-Mail: stadtverwaltung@freiberg.de 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Nancy Fehre, Obermarkt 24, 09599 Freiberg 
Tel.: 03731/ 273-139, E-Mail: Datenschutzbeauftragte@freiberg.de 

 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

4 a) Zwecke der Verarbeitung: 
 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um Bescheide, Rechnung, Ausschreibungen und Einla-
dungen, Informationsschreiben und sonstigen Schriftverkehr zu erstellen und ggf. Verträge 
abzuschließen. 

 

4 b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b und a DSGVO verarbei-
tet. 

 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 

 Empfänger innerhalb der Kommune 
 Ordnungsamt, Kämmerei, Amt für Betriebswirtschaft und Recht, Hochbau- und 

Liegenschaftsamt, Stabsstelle Büro Oberbürgermeister/Stadtrat, Stabsstelle 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tiefbauamt, Ordnungsamt SG Brandschutz, 
Amt Kultur-Stadt-Marketing, Bürgerbüro 

 
 Auftragsverarbeiter 

  Sicherheitsfirmen (Security, DRK) 
  Installationsfirmen (Strom, Wasser, Abwasser, ...) 
 Technikfirmen ( Bühnentechnik) 
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 Dritte 
  Händler 
  Künstler 
  Auftragnehmer 
  nur bei Einwilligung (Printmedien und Onlinemedien) 

 
um die Veranstaltung ordnungsgemäß und sicher durchzuführen zu können, werden die 
Daten wie folgt weitergegeben  
 
Weitergabe der Kontaktdaten der Händler  
- an Sicherheitsfirmen bei Sicherheitsmaßnahmen 
- an Installationsfirmen bei Havarien  

 
Weitergabe der Kontaktdaten der Künstler  
- an Technikfirmen (zur Besprechung und Planung der Bühnentechnik) 

 
 

 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland/eine internationale Organisa-
tion übermittelt. 

 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Freiberg so lange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß für die jeweilige Auf-
gabenerfüllung erforderlich ist. 
Danach sind die Organisationseinheiten verpflichtet, ihre Unterlagen dem Stadtarchiv 
Freiberg anzubieten. Erst nach schriftlicher Freigabe durch das Stadtarchiv darf eine Lö-
schung erfolgen.  

 

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz- Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 

über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  
- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 

auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Ein-

schränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-
legen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverar-
beitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchge-
führt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO). 

- Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein 
Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten (Devrientstraße 1, 01067 
Dresden). 
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9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Stadt Freiberg durch eine entsprechende Erklä-
rung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverar-
beitung wird durch diesen nicht berührt. 

 

10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem 
Vertrag bzw. der Ausschreibung. Die Stadt Freiberg benötigt Ihre Daten, um Verträge, Be-
scheide, Rechnung, Informationsschreiben, Einladungen und sonstige Schreiben zu bear-
beiten bzw. den Vertrag /  Bescheid mit Ihnen abschließen zu können).  
 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, 
- kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden,  
- kann der Vertrag mit Ihnen nicht abgeschlossen werden, 
- können sie keine Informationen erhalten.  

 

11. Automatisierte Entscheidungsfindung 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 


